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Hinweis zur Rügeobliegenheit: 
 
Gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz 
- HG) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung einer Ordnung die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der 
Universität Bonn nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet oder 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Universität vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Dritte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für den konsekutiven Masterstudiengang  

 
„Biochemistry“ 

 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 
vom 3. Juli 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und 
zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat 
die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn die 
folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 

 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang „Biochemistry“ der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn vom 23. August 2021 (Amtl. Bek. der Universität 
Bonn, 51. Jg., Nr. 53 vom 28. September 2021), zuletzt geändert durch die Zweite Ordnung zur Änderung der 
Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang „Biochemistry“ der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn vom 19. Mai 2023 (Amtl. Bek. der Universität Bonn, 
53. Jg., Nr. 23 vom 6. Juni 2023), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Studierende, die das Studium im konsekutiven Masterstudiengang „Biochemistry“ an der 
Universität Bonn vor dem Wintersemester 2025/2026 aufgenommen haben, studieren nach Maßgabe 
dieser Prüfungsordnung. Studierende, die das Studium ab dem Wintersemester 2025/2026 
aufnehmen, studieren nach Maßgabe der dann aktuellen Prüfungsordnung. 

(2) Diese Prüfungsordnung tritt mit Ablauf des 31. März 2028 außer Kraft. 

(3) Für Studierende, die das Studium nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung aufgenommen und bis 
zum 30. September 2025 noch nicht alle Prüfungen abgelegt haben, gilt Folgendes: 

1. Für Studierende, die bis zum 30. September 2025 mindestens eines der beiden Module LIMES 
002 „Methods Course I“ und LIMES-004 „Methods Course II“ erfolgreich abgeschlossen haben 
oder in mindestens einem dieser Module eine Modulteilprüfung bestanden haben, gilt 
Folgendes: 
a. Die Studierenden können ihr Studium bis zum 30. September 2027 nach dieser 

Prüfungsordnung fortsetzen. Schließen sie ihr Studium nach dieser Prüfungsordnung bis 
zum 30. September 2027 nicht ab, werden sie mit Ablauf des 30. September 2027 von 
Amts wegen in die dann aktuelle Prüfungsordnung überführt. Bereits erbrachte 
Leistungen gelten in diesem Fall auch nach dieser Prüfungsordnung als erbracht, sofern 
hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht; 
Fehlversuche bleiben bestehen. Die Module LIMES-002 „Methods Course I“ und LIMES-
004 „Methods Course II“ gelten dabei mit der Anzahl an ECTS-Leistungspunkten als 
erbracht, die nach der dann aktuellen Prüfungsordnung für diese Module vorgesehen ist. 

b. Die Studierenden können vor dem 30. September 2027 auf schriftlichen Antrag, der 
unwiderruflich ist, in die dann aktuelle Prüfungsordnung wechseln. Bereits erbrachte 
Leistungen gelten in diesem Fall auch nach dieser Prüfungsordnung als erbracht, sofern 
hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht; 
Fehlversuche bleiben bestehen. Die Module LIMES-002 „Methods Course I“ und LIMES-
004 „Methods Course II“ gelten dabei mit der Anzahl an ECTS-Leistungspunkten als 
erbracht, die nach der dann aktuellen Prüfungsordnung für diese Module vorgesehen ist.  

2. Alle übrigen Studierenden werden mit Ablauf des 30. September 2025 von Amts wegen in die 
dann aktuelle Prüfungsordnung überführt. Bereits erbrachte Leistungen gelten in diesem Fall 
auch nach dieser Prüfungsordnung als erbracht, sofern hinsichtlich der zu erwerbenden 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht; Fehlversuche bleiben bestehen.“ 
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2. In § 4 Absatz 8 Satz 6 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen.  

3. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen 

 
(1) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck oder aus sonstigen Gründen von 
Forschung und Lehre eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der 
Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf Antrag der*des Lehrenden die*der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Teilnahme unter Berücksichtigung von § 59 HG. Die Kriterien für die 
Prioritäten werden in Anlage 2 zu dieser Prüfungsordnung geregelt. 
 
(2) Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses legt die Zahl der Teilnehmer*innen an 
Lehrveranstaltungen, deren Teilnehmerzahl begrenzt wird, fest. Der Prüfungsausschuss gibt diese vor 
Beginn eines Semesters bekannt.“ 
 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist 
insbesondere zuständig für die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren 
sowie über Widersprüche gegen die in Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen. Er 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fakultätsrat über die Entwicklung der 
Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der Dauer der Masterarbeiten sowie über die 
Verteilung der Gesamtnoten. Einmal pro Semester teilt der Prüfungsausschuss dem 
Studierendensekretariat mit, welche Studierenden nach Maßgabe eines bestandskräftigen 
Bescheids des Prüfungsausschusses die Masterprüfung gemäß § 24 Absatz 6 endgültig nicht 
bestanden haben oder die Zulassungsvoraussetzungen zum Masterprüfungsverfahren gemäß 
§ 11 Absatz 1 nicht erfüllen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der 
Prüfungsordnung und des Studienplanes. Er kann die Erledigung von konkret festzulegenden 
Aufgaben, insbesondere die Bestellung von Prüfer*innen und Beisitzer*innen, per Beschluss auf 
die*den Vorsitzende*n übertragen. Die Übertragung  
- der Entscheidung über Widersprüche nach Satz 2, 
- der Überprüfung von Entscheidungen zu Ordnungsverstößen nach § 22 Absatz 2, 
- der Bewertung, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender 

Täuschungsversuch nach § 22 Absatz 3 vorliegt, 
- der Entscheidung über die Ungültigkeit der Masterprüfung und die Aberkennung des 

Mastergrades nach § 29 sowie 
- der Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat nach Satz 3 
ist ausgeschlossen.“ 
 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder 
der*dem stellvertretenden Vorsitzenden mindestens vier weitere Mitglieder bzw. deren 
Vertreter*innen, darunter mindestens zwei Hochschullehrer*innen, anwesend sind. Er 
beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der*des 
Vorsitzenden bzw. im Falle ihrer*seiner Abwesenheit die Stimme der*des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungen beizuwohnen; sie sollen die*den Vorsitzende*n darüber vorab informieren.“ 
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5. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Lehrveranstaltungen, in denen das Qualifikationsziel nicht ohne aktive Beteiligung der 
Studierenden erreicht werden kann, können im Modulplan als Veranstaltungen gekennzeichnet 
werden, bei denen die verpflichtende regelmäßige Teilnahme (Anwesenheitspflicht) als 
Voraussetzung zur Prüfungsteilnahme bzw. als Kriterium zur Vergabe von ECTS-
Leistungspunkten vorgesehen ist. Abhängig von der Veranstaltungsart sind dabei folgende 
Fehlzeiten (einschließlich krankheitsbedingter Abwesenheit) zulässig: 
- Praktika:  höchstens 15 %, 
-  praktische Übungen:  höchstens 15 %, 
- Seminare:  höchstens 20 %. 
Für Studierende, die nachweislich für die Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 
Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder die Pflege und Versorgung von 
Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner*innen, in gerader Linie Verwandten, in Seitenlinie 
Verwandten zweiten Grades oder ersten Grades Verschwägerten verantwortlich sind, findet 
§ 19 Absatz 1 Satz 5 entsprechend Anwendung.“ 
 

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8)  Eingereichte Prüfungsleistungen – insbesondere Abschlussarbeiten (Masterarbeit) – 
können von den jeweiligen Prüfer*innen oder vom Prüfungsausschuss unter Zuhilfenahme von 
Plagiatssoftware auf Plagiate hin überprüft werden. Dabei ist auch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten außerhalb der Universität Bonn zulässig. Beim Hochladen der 
Prüfungsleistung in die Plagiatssoftware müssen unmittelbar eine Person identifizierende 
Merkmale (z.B. Name und Matrikelnummer der*des Studierenden) entfernt werden. Die interne 
Zuordnung des Überprüfungsergebnisses zu einer Person ist auf andere Weise sicherzustellen, 
zum Beispiel durch Verwendung einer Prüfungsnummer. Die jeweilige Plagiatssoftware muss die 
zu überprüfende Prüfungsleistung nach Abschluss der Überprüfung wieder vollständig löschen 
und darf sie nicht als Trainingsdaten weiterverwenden.“ 

6. § 13 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die*Der Studierende kann sich ohne Angabe von Gründen spätestens eine Woche vor dem 
jeweiligen Prüfungstermin schriftlich bzw. elektronisch von einer Klausur oder einer Mündlichen 
Prüfung abmelden. Absatz 6 bleibt unberührt. Maßgebend ist das Eingangsdatum beim 
Prüfungsausschuss. Für Prüfungen, die sich auf das Semester verteilen bzw. im Zusammenhang mit 
einer Lehrveranstaltung stehen (Labrotation), ist eine Abmeldung bis spätestens zwei Wochen nach 
Vergabe der Themen bzw. Plätze möglich.“ 

7. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

„§ 17a 
Digitale Prüfungen 

 
(1) Klausuren sowie mündliche Modulprüfungen können als digitale Prüfungen (Online-Prüfungen 
im Sinne des § 64 Absatz 2 Satz 2 HG) durchgeführt werden. 
 
(2) Soll eine Modulprüfung gemäß Absatz 1 als digitale Prüfung durchgeführt werden, teilt die*der 
Prüfer*in dies den Studierenden zu Beginn der Vorlesungszeit mit. Sofern dies im Einzelfall nicht 
möglich ist, erfolgt die Mitteilung spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin. Die*Der Prüfer*in 
informiert die Studierenden spätestens eine Woche vor der digitalen Prüfung über die 
organisatorischen Bedingungen der Prüfung und die technischen Anforderungen an die 
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Kommunikationseinrichtungen, die zu ihrer Durchführung genutzt werden. Digitale Prüfungen dürfen 
nur unter Verwendung der vom Rektorat freigegebenen Videokonferenzdienste/Online-Tools 
durchgeführt werden. 
 
(3) Digitale Klausuren werden in einem vorgegebenen Zeitfenster unter Verwendung elektronischer 
Kommunikationseinrichtungen unter Videoaufsicht ohne gleichzeitige physische Präsenz der 
Teilnehmenden in den Räumlichkeiten der Universität Bonn angefertigt. Während digitaler Klausuren 
sind die Studierenden verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten 
Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Nutzung eines virtuellen 
Hintergrundes ist untersagt. Die Prüflinge müssen die Kamera so positionieren, dass die ständige 
Sichtbarkeit des Gesichts, des Oberkörpers und der Hände durch die Aufsichtführenden gewährleistet 
ist. Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, dass der Persönlichkeitsschutz und die 
Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwecken erforderlich 
eingeschränkt werden. Eine automatisierte Auswertung von Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht 
findet nicht statt. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder 
Tondaten ist nicht zulässig. 
 
(4) Mündliche digitale Prüfungen werden als Videokonferenz durchgeführt. Während einer 
digitalen mündlichen Prüfung sind die Prüflinge verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der 
von ihnen eingesetzten Endgeräte zu aktivieren. Die Nutzung eines virtuellen Hintergrundes ist 
untersagt. Die Prüflinge müssen die Kamera so positionieren, dass die ständige Sichtbarkeit des 
Gesichts, des Oberkörpers und der Hände durch die*den Prüfer*in gewährleistet ist. Eine 
Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten durch die 
Prüfer*innen oder den Prüfling ist nicht zulässig. 
 
(5) Die Identitätsfeststellung des Prüflings (Authentifizierung) erfolgt mit Hilfe eines gültigen 
amtlichen Lichtbildausweises, der nach Aufforderung vorzuzeigen ist. Eine Speicherung der im 
Zusammenhang mit der Authentifizierung verarbeiteten Daten über eine technisch notwendige 
Zwischenspeicherung hinaus ist unzulässig. Personenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung 
sind unverzüglich zu löschen. 
 
(6) Ist bei einer digitalen Klausur die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der 
Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der 
Prüfung technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung im jeweiligen Stadium beendet und die 
Prüfungsleistung nicht gewertet.  
 
(7) Ist bei einer mündlichen digitalen Prüfung die Bild- oder Tonübertragung vorübergehend 
gestört, wird die Prüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Störung an, 
so dass die mündliche Prüfung nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, wird die Prüfung 
beendet und zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt.  
 
(8) Technische Störungen bei digitalen Prüfungen sind unverzüglich durch den Prüfling zu melden 
und durch die*den Aufsichtführenden bzw. die*den Prüfer*in zu protokollieren. Werden digitale 
Prüfungen aufgrund technischer Störungen beendet, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen. 
Dies gilt nicht, wenn dem Prüfling nachgewiesen werden kann, dass er die Störung zu vertreten hat. 
 
(9) Werden digitale Prüfungen durchgeführt, so dürfen die dafür erforderlichen 
personenbezogenen Daten durch die Prüfer*innen, den Prüfungsausschuss sowie die Anbieter der 
eingesetzten Videokonferenzdienste/Online-Tools verarbeitet werden, soweit dies zu deren 
Durchführung erforderlich ist. Mit Wegfall des Verarbeitungszwecks werden die erhobenen Daten 
wieder gelöscht, sofern sie nicht nach Maßgabe von Vorschriften zu Aufbewahrungspflichten weiterhin 
aufbewahrt werden dürfen.  
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(10) Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - 
DSG NRW) sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in ihren jeweils geltenden 
Fassungen bleiben unberührt. Personen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
steht nach Maßgabe der Art. 15 bis 18, 20 bis 23 sowie des Art. 77 EU-DSGVO das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie ein Widerspruchs- 
und Beschwerderecht zu. Diese Rechte können mit Ausnahme der Beschwerde gegenüber dem 
Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. Die zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden ist 
die*der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW); 
die Kontaktdaten sind auf der Internetseite der*des LDI abrufbar. Die Kontaktdaten der*des 
Datenschutzbeauftragten der Universität Bonn sind auf der Internetseite der Universität Bonn 
einsehbar.“ 
 

8. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22 
Täuschung und Ordnungsverstoß 

 
(1) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ bewertet werden; die Feststellung wird von der*dem jeweiligen Prüfer*in oder von 
der*dem Aufsichtführenden getroffen, aktenkundig gemacht und zur Entscheidung an den 
Prüfungsausschuss weitergeleitet. Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der*dem jeweiligen 
Prüfer*in oder von der*dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Der 
Prüfling kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidung vom 
Prüfungsausschuss überprüft wird.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss bewertet, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender 
Täuschungsversuch vorliegt. Im Falle eines solchen kann der Prüfungsausschuss nach vorheriger 
Anhörung des Prüflings entscheiden, dass der Prüfling in diesem Studiengang den Prüfungsanspruch 
verliert. Mit Bestandskraft der Entscheidung des Prüfungsausschusses über den Verlust des 
Prüfungsanspruchs erfolgt die Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. 
 
(4) Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung dieser 
Prüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist die*der Kanzler*in der Universität Bonn.“ 
 

9. In § 25 Absatz 3 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen.  

10. In Anlage 1 wird in den „Erläuterungen zum Modulplan“ der zweite Spiegelstrich wie folgt gefasst: 

„- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 12 Absatz 6 als 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium zur Vergabe von 
Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht 
dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen aufgeführten Studienleistungen.“  
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Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Verkündungsblatt - veröffentlicht. 
 
 
 

W. Witke 
 

Der Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessorin Dr. Walter Witke 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
vom 23. April 2025 sowie der Entschließung des Rektorats vom 20. Mai 2025. 
 
Bonn, den 3. Juli 2025 
 
 

M. Hoch 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch 
 
 
 
 
 


